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2. Sitzung 2022 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der 
Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Die 2. Sitzung 2022 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in der 
Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt findet

am Mittwoch, 30. November 2022, um 13:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Landratsamtes

statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung 

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift vom 27.04.2022
 -öffentlich-
TOP 2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
 Finanzplan 2022 – 2026 (Anlage)
TOP 2.1 Stellenplan 2023 (Anlage)
TOP 3 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2021
TOP 4 Anfragen in öffentlicher Sitzung

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Dr. Florian Janik
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung

Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes;
Abwasseranlage der Stadt Herzogenaurach – 
Gehobene Erlaubnis für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus dem Baugebiet Niedern-
dorf Nord II in das Eichholzbächlein und in einen 
Weiher

Der Stadt Herzogenaurach wurde mit Bescheid des Landratsamtes 
Erlangen-Höchstadt vom 20.09.2022, Az. 40 6410 die (gehobene) 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gesammeltem 
Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „Niederndorf Nord II“ in 
das Eichholzbächlein und in einen Weiher erteilt.

Die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Baugebiet Nie-
derndorf Nord II in das Eichholzbächlein und in einen Weiher 
(Gewässer III. Ordnung) stellen eine Benutzung eines oberirdischen 
Gewässers nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) dar.

Ein Abdruck des Bescheides liegt mit Rechtsbehelfsbelehrung und 
einer Ausfertigung der Pläne in der Zeit vom

28.11.2022 bis einschließlich 13.12.2022

- bei der Stadt Herzogenaurach, Wiesengrund 1, Bauamt, viertes 
Obergeschoss, Zimmer 401, 91074 Herzogenaurach
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- beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt 
a. d. Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, 
Zimmer 205, 91315 Höchstadt a. d. Aisch 

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten 
Sie, dass zur Einsichtnahme bei der Stadt Herzogenaurach unter 
der Telefonnummer 09132 901-611 sowie beim Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 -1712 
eine Terminvereinbarung erforderlich ist. Die gültigen Hygienevor-
schriften sind zu beachten.

Dieser Bekanntmachungstext und die Erlaubnis mit den Antrags-
unterlagen werden im o.g. Zeitraum gemäß Art. 27 a des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) auch auf der 
Website des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt eingestellt.

Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
bekanntmachungen/ 
Die Erlaubnis mit den Antragsunterlagen wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
auslegungsunterlagen/ 

Der Bescheid des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 20.09. 
2022, Az. 40 6410, wurde dem Träger des Vorhabens und den 
bekannten Betroffenen zugestellt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den 
übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 74 
Abs. 4 BayVwVfG).

Gegen den o.g. Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diesbezüglich wird auf die 
Rechtsbehelfsbelehrung verwiesen.

Hinweis:
Die aktuellen Besucherregelungen finden Sie auf der Homepage 
des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt und der Stadt Herzogen-
aurach. Es wird um Beachtung gebeten.

Höchstadt a. d. Aisch, den 08.11.2022
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
-Umweltamt-

Bauer



Bekanntmachung

Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes;
Abwasseranlage der Gemeinde Röttenbach – 
Gehobene Erlaubnis für die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus dem Baugebiet West in 
einen Weiher

Der Gemeinde Röttenbach wurde mit Bescheid des Landratsamtes 
Erlangen-Höchstadt vom 04.10.2022, Az. 40 6410 die (gehobene) 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gesammeltem 
Niederschlagswasser aus dem Baugebiet West in den „Großen 
Weiher“ auf dem Grundstück Flur-Nr. 544 der Gemarkung Röt-
tenbach erteilt.

Die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Baugebiet West 
in den Weiher (Gewässer III. Ordnung) stellt eine Benutzung eines 
oberirdischen Gewässers nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) dar.

Ein Abdruck des Bescheides liegt mit Rechtsbehelfsbelehrung und 
einer Ausfertigung der Pläne in der Zeit vom

28.11.2022 bis einschließlich 13.12.2022

- bei der Gemeinde Röttenbach, Ringstraße 46, Bauamt, erstes 
Obergeschoss, 91341 Röttenbach

- beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt 
a. d. Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, 
Zimmer 205, 91315 Höchstadt a. d. Aisch

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten 
Sie, dass zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Röttenbach unter 
der Telefonnummer 09195 949021 sowie beim Landratsamt Erlan-
gen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 -1712 eine Ter-
minvereinbarung erforderlich ist. Die gültigen Hygienevorschriften 
sind zu beachten.

Dieser Bekanntmachungstext und die Erlaubnis mit den Antrags-
unterlagen werden im o.g. Zeitraum gemäß Art. 27 a des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) auch auf der 
Website des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt eingestellt.

Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
bekanntmachungen/ 
Die Erlaubnis mit den Antragsunterlagen wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
auslegungsunterlagen/ 

Der Bescheid des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 
04.10.2022, Az. 40 6410, wurde dem Träger des Vorhabens und 
den bekannten Betroffenen zugestellt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den 
übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 74 
Abs. 4 BayVwVfG).

Gegen den o.g. Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Diesbezüglich wird auf die 
Rechtsbehelfsbelehrung verwiesen.

Hinweis:
Die aktuellen Besucherregelungen finden Sie auf der Homepage 
des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt und der Gemeinde Rötten-
bach. Es wird um Beachtung gebeten.

Höchstadt a. d. Aisch, den 08.11.2022
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
-Umweltamt-

Bauer

129

Zusätzliche Bürgersprechstunden des Landrats-
amtes Erlangen-Höchstadt

Die Amtstage des Bauamtes und des Amtes für Kinder, Jugend und 
Familie finden nur nach vorheriger Vereinbarung statt. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger möchten sich bitte rechtzeitig vorher zur 
Terminvereinbarung telefonisch mit den örtlichen Verwaltungen 
bzw. mit dem Landratsamt in Verbindung setzen.
Die Bürgersprechstunden des Sozialen Beratungsdienstes des 
Gesundheitsamtes in Baiersdorf, Eckental, Heroldsberg und Herzo-
genaurach finden nur nach vorheriger Vereinbarung statt. Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger möchten sich bitte rechtzeitig vor-
her zur Terminvereinbarung mit dem Staatlichen Gesundheitsamt 
in Verbindung setzen.

Sucht- und Schwangerenberatung
Der Soziale Beratungsdienst des Gesundheitsamtes bietet jeden 
Dienstag- und Donnerstagvormittag Beratungsgespräche an. 
Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten, Tel. 09193 
20-2205.

Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlangen
Die Drogen- und Suchtberatung der Stadt Erlangen bietet im Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt, Schloßberg 
10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, in den Räumlichkeiten des Staat-
lichen Gesundheitsamtes Beratung von Betroffenen / Angehörigen 
bei Suchtproblemen (Alkohol, Drogen, Spielsucht) an. Donnerstag 
13:00 – 17:00 Uhr und Freitag 08:00 – 12:00 Uhr nach Terminver-
einbarung unter Tel. 09193 20-2205 (Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, 
zusätzlich Do. 14:00 – 18:00 Uhr).

Behindertenbeauftragter
Herr Jürgen Ganzmann, Behindertenbeauftragter im und für den 
Landkreis Erlangen-Höchstadt, informiert und berät zum Thema 
Barrierefreiheit und kümmert sich um die Anliegen von Menschen 
mit Behinderungen. Sprechstunden führt Herr Jürgen Ganzmann 
nach telefonischer Vereinbarung durch, Tel. 09131 803-1337.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt eine

Stellvertretende Leitung des  
Fachbereichs Prozessmanagement  
und IT (m/w/d)

Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Personal
Nägelsbachstraße 1, 91052 Erlangen
E-Mail: bewerbungen@erlangen-hoechstadt.de 
Ansprechpartner: Herr Schlegel, Tel. 09131/803-1170

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit den vollstän-
digen Unterlagen. Weitere Informationen zur 
Stelle sowie unsere Datenschutzbedingungen 
und die Einverständniserklärung zum Aus-
füllen finden Sie auf unserer Homepage unter: 

www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/karriere

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.

Wir
stellen
ein


